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§ 108 TGO Beschlussfassung uber
den Rechnungsabschluss

TGO - Gemeindeordnung 2001 - TGO, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2025

1. (1)Der Burgermeister hat den Entwurf eines Rechnungsabschlusses flr das abgelaufene Finanzjahr zu erstellen
und unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen dem Gemeinderat so rechtzeitig vorzulegen, dass er
hiertiber langstens bis 31. Marz des dem abgelaufenen Finanzjahres folgenden Jahres beschlieRen kann.

2. (2)Wahrend des Tagesordnungspunktes Uber den Rechnungsabschluss hat der (erste) Burgermeister-
Stellvertreter den Vorsitz im Gemeinderat zu Gibernehmen und das Mandat des Blrgermeisters ist durch sein
Ersatzmitglied auszuliben. Der Burgermeister hat Bericht zu erstatten, allfallige Fragen der Mitglieder des
Gemeinderates zu beantworten und wahrend der Beratung und Beschlussfassung den Raum zu verlassen. In den
Beschluss sind jedenfalls die Bestandteile des Rechnungsabschlusses nach § 15 Abs. 1 der Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung 2015 und der Kassenbestand (Kassenabschluss) zum Ende des Finanzjahres
aufzunehmen.

3. (3)Der Gemeinderat hat dem Blrgermeister die Entlastung zu erteilen, wenn die Uberpriifung des
Rechnungsabschlusses keinen Grund zu Bedenken gibt. Bestehen Bedenken, die der Biirgermeister nicht
aufzuklaren vermag, so hat der Gemeinderat die zur Herstellung eines geordneten Gemeindehaushaltes
erforderlichen MaBnahmen zu beschlieRen.

4. (4)Die Rechnungsabschlisse sind dauernd aufzubewahren.

5. (5)Fur die Auflage des Rechnungsabschlusses zur allgemeinen Einsichtnahme, das Einsichtnahmerecht der
Gemeindebewohner, das Recht zur Erhebung von Einwendungen, die Behandlung der Einwendungen durch den
Gemeinderat, die Ubermittlung des Entwurfes an die Gemeinderatsparteien, die Verstandigungspflicht im Falle
der Uberschreitung der Frist nach Abs. 1, die Kundmachung des Beschlusses, die Unterfertigung, die
Ubermittlung der Ausfertigungen sowie die elektronische Ubermittlung des Rechnungsabschlusses an die
Bezirkshauptmannschaft und die Gemeinderatsparteien gilt § 93 sinngemali.

6. (6)Die Gemeinde hat die in8 15 Abs. 1 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 genannten
Bestandteile des Rechnungsabschlusses barrierefrei und ohne Angabe schitzenswerter personenbezogener
Informationen auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfligung zu stellen.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/93
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/15
file:///

	§ 108 TGO Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss
	TGO - Gemeindeordnung 2001 – TGO, Tiroler


